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Thema:

Aufhebung des Beschlusses über die Durchführung der 4. Änderung des
Bebauungsplanes A II "Industrie- und Gewerbegebiet Nord" (nördlicher Gebietsteil) der
Stadt Prenzlau (DS 101/2012) 

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: Produktkonto:

Gesamtkosten:  € Eigenanteil:  €

Folgekosten:  € Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:  €
Deckungsvorschlag:

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Der Beschluss über die Durchführung der 4. Änderung des Bebauungsplanes A II
"Industrie- und Gewerbegebiet Nord" (nördlicher Gebietsteil) der Stadt Prenzlau (DS
101/2012) wird aufgehoben. Das Bauleitverfahren zur Schaffung der
bauplanungsrechtlichen Grundlagen für die Errichtung einer weiteren Windenergieanlage
im Gewerbegebiet Nord wird eingestellt. 

Beratungsergebnis
Datum Gremium Ein-

stimmig
Mit

Mehrheit
Ja Nein Enth. Laut

Beschluss-
Entwurf

Abweichende(r)
Empfehlung/Beschluss

Unterschrift
d. Protokollf.

1 08.09.2015 WSO-A
2 22.09.2015 HAU
3 01.10.2015 SVV
 

Beschlussvorlage

X öffentlich nicht öffentlich

DS: 93/2015



Stadt  Prenzlau

 
Der Vorhabenträger, die ENERTRAG Aktiengesellschaft, beabsichtigte, eine weitere
Windenergieanlage (WEA) innerhalb des rechtswirksamen Bebauungsplanes A II
"Industrie- und Gewerbegebiet Nord" (nördlicher Gebietsteil) in einer festgesetzten
Industriefläche zu errichten. Die beabsichtigte Windenergieanlage sollte auf Teilflächen
der Flurstücke 42 und 53/12 der Flur 1 der Gemarkung Prenzlau errichtet werden.

Der rechtswirksame Bebauungsplan A II setzt auf den Flächen maximal zulässige
Schallleistungspegel fest. Diese Kontingente dürfen in ihrer Gesamtheit innerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes nicht überschritten werden.

Der Vorhabenträger hat hierzu eine Schallimmissionsprognose in Auftrag gegeben, die
zum Ergebnis kommt, dass die auf der geplanten Fläche verbleibenden Kontingente nicht
ausreichen, eine weitere Windenergieanlage zu errichten.  Die bestehenden
Unternehmen im Industrie- und Gewerbegebiet  genießen Bestandsschutz und dürfen in
der Beanspruchung der im Bebauungsplan festgesetzten und für ihre Unternehmen
erforderlichen maximal zulässigen Lärmimmissionskontingente nicht eingeschränkt
werden.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden ebenfalls Einwendungen eines
Unternehmens im Gewerbegebiet sowie angrenzender Bewohner vorgebracht, die in den
internen Abwägungsprozess einbezogen und als wesentlich angesehen wurden.

Im Ergebnis der Abwägung der privaten und öffentlichen Belange ist demnach die
Einstellung des Bauleitverfahrens geboten. 

Sylke Köhler
Sachgebietsleiterin

Abgestimmt mit:

       

Marek Wöller-Beetz Dr. Andreas Heinrich Hendrik Sommer
Erster Beigeordneter/ Kämmerer Zweiter Beigeordneter Bürgermeister
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